
Bluttat in der Südvorstadt:
Richter erwägen Mord-Urteil
60-Jähriger wollte womöglich seinen Rivalen bei einer Frau gezielt

ausschalten – Verteidiger widerspricht

Überraschung im Prozess um eine
Bluttat in der Leipziger Südvorstadt:
Während der Angeklagte sich auf
Notwehr beruft und einen Frei-
spruch will, erwägt das Landgericht
nun sogar eine Verurteilung wegen
Mordes. Die ambivalente Bezie-
hung des mutmaßlichen Messerste-
chers zu seiner früheren Nachbarin
gilt dabei als Schlüssel zu dem ver-
zwickten Fall.

Angeklagt ist Michael O. ledig-
lich wegen Totschlags. Demnach
soll der 60-Jährige am 8. Septem-
ber 2023, zwischen 15.49 und
15.52 Uhr, bei einem Streit an einem
Mehrfamilienhaus in der Richard-
Lehmann-Straße auf den 54-jähri-
gen Martin S. eingestochen haben.
Das Opfer war mit einem acht Zenti-
meter tiefen Herzstich getötet wor-
den.

Wertung als Mord denkbar:
Rivale bei Bekannter beseitigt
„Er wollte ihn verletzen, nahm zu-
mindest billigend in Kauf, ihn zu tö-
ten“, so die Staatsanwaltschaft. Mi-
chael O. sagte hingegen, er habe
einen gefrorenen Apfelstrudel und
seinGemüsemessernurzurAbwehr
vor sich gehalten. Sein Widersacher
sei auf ihn zugestürzt und so verletzt
worden.

Doch nun hat die 16. Strafkam-
mer einen grundlegend anderen
BlickaufdenFallangedeutet. Ihrem
rechtlichen Hinweis zufolge könnte
die Tat auch als Mord aus niedrigen
Beweggründen gewertet werden.
Eine solche Verurteilung mit le-
benslanger Haft komme in Betracht,
wenn die Beweisaufnahme ergibt,
dass O. den sechs Jahre jüngeren
Mann auch deshalb umgebracht
hat, um einen Rivalen in der Bezie-
hung zur gemeinsamen Bekannten
Katrin J. zu beseitigen. Sein Motiv
wäre demnach gewesen, die Frau
für sich allein zu haben, um sie zu
kontrollieren und zu dominieren.

Tatsächlich schilderten Ermittler
am Mittwoch vor Gericht, dass Mi-

Von Frank döring chael O. nach Aussagen von Zeugen
versucht habe, die Bekannte „in
ihren Lebensabläufen zu kontrollie-
ren“. Er habe eine Generalvollmacht
besessenundihrdenSchlüssel sowie
die EC-Karte weggenommen.

Derwegenseinervermülltenund
zwangsgeräumten Wohnung voller
Nagetiere als „Mäusemann“ be-
kannte Angeklagte habe bei Kat-
rin J. Obdach und Zugang zu deren
Konto erhalten, so ein Beamter. Bei
derFestnahmehättederSozialhilfe-
empfänger drei 200-Euro-Scheine
in einer Socke versteckt gehabt.

Auch SMS-Nachrichten der in-
zwischen verstorbenen Frau deuten
auf toxische Elemente in der Bezie-
hung zu O. hin. So bezeichnete sie
ihn als Psychopath, warf ihm Frei-
heitsberaubung vor. „Du willst mich
ausnehmen wie einen Kadaver“,
schriebsieeinmal.Dochdannnann-
te sie ihn wieder zärtlich „Schatz“,
sie sei „froh, dass es Dich gibt“.

Der Ermittlungsführer der Krimi-
nalpolizei bezeichnete die Korres-
pondenz der Frau als „Aufschrei
einer gequälten Seele“. Allerdings
müsse auch ihre Beziehung zu Mar-
tin S. wechselhaft gewesen sein. Mit
dem Obdachlosen soll sie am Tag
vor der Tat unter einer Brücke in
Connewitz übernachtet haben. An-

dererseitshabesiederKripozufolge
zeitweise ein Näherungs- und Kon-
taktverbot gegen ihn erwirkt.

Verteidiger: Stich unter Augen
von Nachbarn lebensfremd
Verteidiger Andreas Meschkat be-
zeichnete die Annahme, sein Man-
dant habe S. tödlich verletzt, um ihn
als Rivalen auszuschalten, als „fern-
liegend“.JeneRivalitäthabebereits
zwei Jahre bestanden. Im Juni 2023
habe Michael O. von der behan-
delnden Ärztin der krebskranken
Katrin J. erfahren, dass diese nur
noch wenige Wochen zu leben ha-
be. Mithin sei absehbar gewesen,
dass eine Konkurrenz um sie mit
ihrem Tod bald enden würde.

„Der Angeklagte hatte kein Mo-
tiv, durch ein Kapitalverbrechen
diese Rivalität für eine noch ausste-
hende kurze Zeit zu beenden“, er-
klärte Meschkat. Zudem sei es le-
bensfremd anzunehmen, dass
sich O. an einem belebten Nachmit-
tag in einem Hauseingang plötzlich
entschlossen habe, seinen Widersa-
cher womöglich unter den Augen
von Nachbarn mit einem gezielten
Stich zu töten.

Für den Prozess sind noch Termi-
ne bis Ende der nächsten Woche ge-
plant.

Michael O. droht nach einer Bluttat in der Leipziger Südvorstadt jetzt eine Ver-
urteilungwegenMordes. Foto: aNdré KEmpNEr

Vorwurf: Personal mit Kameras überwacht –
zwei Gastronomie-Betriebe stehen in der Kritik

Gewerkschaft FAU prangert Videoaufzeichnungen in Aufenthaltsbereichen und zurückgehaltene Zahlungen an
se. „In letzter Zeit gibt es viele Ein-
brüche mit hohen Schäden. Häufig
haben die Betreiber einfach deshalb
etwas installiert: zur Aufklärung
und Abschreckung“, so Niklarz.
Dann müssen die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer über die
Aufzeichnung informiert werden.
Keinesfalls dürfte das Personal aber
in Bereichen der Privatsphäre über-
wacht werden.

Vorwürfe gegen
Dominos-Franchise vor Gericht
Die Causa mit der Firma Effekt be-
schäftigt nun das Arbeitsgericht
Leipzig. „Es gab ein Vergleichsan-
gebot, das haben wir aber abge-
lehnt“, berichtet Konopatzki. Ein
Termin vor der Kammer stehe noch
aus. „Der größere Teil der geforder-
ten Summe bezieht sich hier auf
Urlaubszahlungen. Es wird aber
auch Schadensersatz für die Kame-
raüberwachung verlangt.“

Die Kameras waren in nicht rele-
vanten Bereichen installiert, also
statt Eingangs- und Kassenbereich
dort, wo sich die Mitarbeitenden
aufhalten, erzählt er. Nicht nur Vi-
deo, auch Ton sei aufgezeichnet
worden: „Wir haben ein Video, auf
demhörtmandieLüftung.“DieVer-
stöße sollen sich in den Jahren 2022
und 2023 ereignet haben. Gegen-
über der LVZ beziehen sowohl Ef-
fekt als auch die Franchisekette Do-
minos Pizza Deutschland dazu kei-
ne Stellung.

Urteil gegenMicks Pub
liegt schon vor
Die Firma Frandor, Betreiber von
Micks Pub, äußert sich auf Anfrage
dieser Zeitung ebenfalls nicht zu

meraüberwachung zahlen. Dazu
kommen etwa 4500 Euro für fehlen-
den Lohn und Urlaubsabgeltung.

Das Geld ist laut FAU bislang
nicht an die klagende ehemalige
Kellnerin ausgezahlt worden. „Die
Sache liegt jetzt beim Gerichtsvoll-
zieher“, berichtet Konopatzki.
„Rechtlich ist das aber nicht mehr
streitig.“

Viele vulnerable Beschäftigte
in der Gastronomiebranche
„Es gibt keine Branche, in der wir so
viele Konflikte haben, in der so viele
Menschen, die studieren oder eine
Ausbildung machen, auf Minijob-
basis arbeiten.“ Personal in der
Gastronomie sei häufig besonders
vulnerabel (verletztlich, angreif-
bar). In einer aktuellen Social-Me-
dia-Kampagne bemüht sich die
FAU um Aufklärung und rechtliche
Einordnung. Höhepunkt soll am
13. April, 14 Uhr, eine Kundgebung
am Waldplatz sein. „Quasi vor
MicksPub“,sagtAaronKonopatzki.

„Es zeigt sich immer wieder, dass
viele Arbeitgeber und Arbeitgebe-
rinnen in der Gastro sich nicht an
geltendes Arbeitsrecht halten“, zi-
tiert die FAU in einer Mitteilung ein
betroffenes Mitglied. „Mit den An-
gestellten wird komplett willkürlich
umgegangen! Daher ist es wichtig,
dass alle Angestellten Informatio-
nen darüber erhalten, wie man sich
wehren kann.“

Dehoga-Sprecher Stefan Niklarz
hält sich bei solchen Aussagen über
die ganze Branche zurück. „Mir ist
wichtig, dass es keinen Generalver-
dacht gibt. Viele Unternehmen wol-
len das Beste für ihre Mitarbeiter“,
betont er.

„Eklatante Bedingungen“: Die Ge-
werkschaft Freie Arbeiterinnen und
Arbeiter Union (FAU) kritisiert
schlechte Arbeitszustände in der
Leipziger Gastronomie. Konkret
geht es um Fälle, bei denen einzelne
Mitarbeiter geschädigt worden sein
sollen.

Die Vorwürfe richten sich gegen
zwei Leipziger Betriebe. Die Sports-
bar Micks Pub soll Personal mit Ka-
meras überwacht sowie Löhne und
Urlaubszahlungen zurückgehalten
haben. Bei der Firma Effekt, einem
Franchisenehmer von Dominos Piz-
za Deutschland, habe es ebenfalls
unzulässige Kameraüberwachun-
gen und offene Forderungen gege-
ben. Es ist nicht das erste Mal, dass
es solche Anschuldigungen gegen
das Unternehmen gibt.

„Die Effekt GmbH beschäftigt
uns seit 2021“, sagt FAU-Sprecher
Aaron Konopatzki. „Die Vorwürfe
sind nicht neu, aber sie werden jetzt
erstmals vor Gericht behandelt“,
ordnet er ein. Er selbst habe in der
Vergangenheit bei Dominos ge-
arbeitet – „wie viele bei der FAU“.

Grundsätzlich dürfen Gastrono-
minnen und Gastronomen in den
Betriebsräumen Überwachungska-
meras einsetzen. Beispielsweise in
Kassenbereichen. Stefan Niklarz
vom Hotel- und Gaststättenverband
Dehogaerklärt:„ImNormalfallwird
das nur in Bereichen gemacht, die
nicht die Privatsphäre beeinträchti-
gen, wie zum Beispiel Umkleiden.“

Es gebe durchaus ein berechtig-
tes Interesse an den Videoaufnah-
men, welches mit dem Recht auf Pri-
vatsphäre abgewogen werden müs-

Von Clara Geilen

den Vorwürfen. Damit setzt sie ihr
Schweigen fort: „Seit 2020 reagiert
sie nicht auf Kontaktversuche“, be-
richtet der FAU-Sprecher. Frandor
habe auch vor Gericht geschwie-
gen, weil kein Vertreter zur Ver-

handlung erschienen sei. In der Sa-
che Micks Pub erging am 14. No-
vember 2023 zugunsten der Kläge-
rin ein Versäumnisurteil des
Arbeitsgerichts Leipzig, das der
LVZ vorliegt. Bei Versäumnisurtei-

lenwirddieKlagenuraufSchlüssig-
keit geprüft, das heißt, es bezieht
sich lediglich auf die vom Kläger
vorgetragenen Details. Der Pub
muss demnach 2000 Euro Scha-
densersatz für die unzulässige Ka-

Die Gewerkschaft FAU kritisiert die Arbeitsbedingungen in der Leipziger Gastronomie. Konkret geht es um zwei Fälle
von Überwachung, die jetzt die Justiz beschäftigen (Symbolbild). Foto: ChrIstophE GatEau/dpa
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KEINER LIEFERT UNDMONTIERT
MEHR POLSTERMÖBEL

IN DEUTSCHLAND ALSHÖFFNER!

POLSTERPROFI
D E U T S C H L A N D S

A) Höffner gewährt Ihnen gegen Vorlage Ihrer Kundenkarte auf Sessel, Sofas, Polstergarnituren und Wohnlandschaften, die mit „Aktionspreis“gekennzeichnet sind, einen auf
50% erhöhten Kundenkartenrabatt auf den am Artikel ausgezeichneten „Preis ohne Kundenkarte“. Alle in Anzeigen und Prospekten angegebenen Preise sind Endpreise, die
etwaige Rabatte und Aktionsvorteile bereits beinhalten. Insgesamt nehmen mindestens 500 Modelle und alle Konfigurationsvarianten dieser Modelle an der Aktion teil. Keine
Barauszahlung. Gültig für Neukäufe. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. In Einzelfällen sind auf ausgewählte Artikel während oder nach Aktionsende höhere Rabatte und
weitere Preisnachlässe möglich. Gültig bis 16.04.2024. Nach Ende der Aktion wieder geringerer Kundenkartenrabatt. F) Ohne Anzahlung - ohne Gebühren. Ihre 0% Finanzierung
für Laufzeiten bis 60 Monate, ab 900€ im Möbelhaus, nach Abzug aller Rabatte, für Neukäufe möglich. Effektiver Jahreszins und gebundener Sollzinssatz (jährl.) 0,00% bis zu 60
Monate. Kaufpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber TARGOBANK AG in Düsseldorf. Bonität vorausgesetzt. Keine
Gebühren. | Voraussetzungen: - Sie stehen in einem ungekündigten und unbefristeten Arbeitsverhältnis und arbeiten bei einem in Deutschland ansässigen Arbeitgeber - oder
Sie beziehen Rente in Deutschland - oder Sie gehen in Deutschland einer selbstständigen Tätigkeit nach - und Sie haben keinen negativen Schufa-Eintrag - und Sie haben
ein regelmäßiges Haushaltsnettoeinkommen von mind. 600€ netto. Höchstfinanzierungssumme 50.000€. Mindestalter 18 Jahre. Gilt nicht im Online Shop. Gültig bis 16.04.2024.
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